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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
Vorlage-Nr.: 2008/107 
freigegeben am 16.06.2008 
 
GB 2 Datum: 16.06.2008 
Sachbearbeiter/in: Fritz Sundermann  
 
Einrichtung einer Hortgruppe in der Grundschule Wahnbek 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 30.06.2008 Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss 
N 01.07.2008 Verwaltungsausschuss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Schritte für die alsbaldige Schaffung einer 
Hortgruppe in den Räumlichkeiten der Grundschule Wahnbek einzuleiten.  
 
Die Hortgruppe soll vom Diakonischen Werk Wahnbek e.V. betrieben werden. 
 
Das Entgelt für die Hortbetreuung ist in entsprechender Anwendung der Entgeltrichtlinie für 
die Kindertagesstätten festzusetzen.  
 
Mittel in Höhe von 30.000 € werden überplanmäßig bei der Haushaltsstelle „4648.718000 
Zuschuss an übrige Bereiche (Diakonisches Werk Wahnbek e.V.)“ bereitgestellt.  
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Die Zahl der ganztags in den Kindergärten der Gemeinde Rastede betreuten Kinder ist zu-
nehmend. Im kommenden Kindergartenjahr werden ganztags voraussichtlich 24 Kinder im 
Kindergarten Wahnbek, 21 Kinder im Kindergarten Mühlenstraße, 14 Kinder im Kindergar-
ten Am Voßbarg und 4 Kinder im Kindergarten Hahn-Lehmden betreut. Damit einhergehend 
nimmt auch der Wunsch der Eltern nach einer ganztägigen Betreuung für ihre schulpflichti-
gen Kinder zu. 
 
Die KGS Rastede bietet ab dem 5. Schuljahrgang eine offene Ganztagsschulbetreuung an. 
Alle Grundschulen in der Gemeinde Rastede sind sogenannte verlässliche Grundschulen, bie-
ten also eine Beschulung und Betreuung der Kinder von ca. 8.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr an. 
Anträge auf einen Ganztagsschulbetrieb wurden von den Gremien der Grundschulen bisher 
nicht beantragt. 
 
Im Kindergarten Am Voßbarg wird seit dem letzten Jahr eine Schulkindbetreuung an bis zu 
fünf Nachmittagen durch Tagespflegekräfte und unter der Federführung des Fördervereins 
angeboten. Dort werden bis zu 8 Kinder betreut. 
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Aktuell liegen mehrere Anträge von Eltern aus Wahnbek auf Einrichtung eines Hortes in der 
Grundschule Wahnbek vor.  
 
Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist gem. § 24 Abs. 2 SGB VIII ein bedarfsgerechtes An-
gebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten. Die Tagesein-
richtungen für die Betreuung von Kindern von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. 
Lebensjahres werden als Hort bezeichnet. 
 
Bei der Einrichtung eines Hortes sind die Bestimmungen des Niedersächsischen Gesetzes 
über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie die hierzu ergangenen Durchführungsver-
ordnungen zu beachten:  

- Höchstens 20 Kinder dürfen in einer Gruppe betreut werden. 
- Es müssen zwei Fachkräfte und entsprechende Leitungsstunden eingesetzt werden. 
- Eine Doppelnutzung des Gruppenraumes und des Aufenthaltsraumes für die Fachkräf-

te (Büroarbeiten, Elterngespräche) soll grundsätzlich nicht zulässig sein. 
- Für die Sanitäranlagen, Küche, Außenspielfläche, Raum für Schularbeiten u. ä. ist eine 

Doppelnutzung zulässig. 
 
Aufgrund der grundsätzlich nicht zulässigen Doppelnutzung von Räumlichkeiten ist die Ein-
richtung einer Hortgruppe außer in den Grundschulen Hahn-Lehmden und Wahnbek zurzeit 
nicht möglich.  
 
Vorgespräche mit dem Diakonischen Werk Wahnbek e.V. und der Grundschule haben bereits 
einvernehmlich stattgefunden. Als Gruppenraum könnte einer der beiden Räume im Altbau 
und als Aufenthaltsraum der Raum links des Eingangs dienen (Anlage 1). Für die künftige 
Nutzung als Hort wären nur einige Renovierungsarbeiten zu erledigen. 
 
Die Trägerschaft durch das Diakonische Werk Wahnbek e.V. bietet sich aufgrund der Nähe 
zur Grundschule und für den Vertretungsfall an. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Für die Renovierung und Erstausstattung der Räumlichkeiten sind Kosten in Höhe von rd. 
15.000 € zu erwarten. Zusätzlich erhöht sich der Zuschussbedarf für das Diakonische Werk 
Wahnbek e.V. um jährlich rd. 30.000 €. Entsprechende Mittel sind im Haushalt 2008 nicht 
eingeplant. Eine Deckung kann nur durch die Entnahme aus der Rücklage erfolgen. 
 
 
Anlagen: 
 
Grundrissplanauszug Grundschule Wahnbek  


